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Der Staatsrat vereinfacht
die Corona-Hilfen

Der Kanton übernimmt während der Schliessung der Restaurants ihre Mietkosten und einen Teil der Umsatzeinbussen. Bild Alain Wicht/a
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Am Freitag tritt im Kanton
dne neue Härtefallhilfe
für Unternehmen in der
Corona-Krise in Kraft.
Diese vereint die bisherigen
Hilfsmassnahmen. Für die
Härtefälle stehen bis zu
54 Millionen Franken zur
Verfügung.

ean-Michel Wirtz

GRANGES-PACCOT Aus drei
mach eins: Bisher bestand die
Hilfe des Kantons Freiburg für
Unternehmen in der Corona-
Krise im Wesentlichen aus Bei-
trägen auf Basis der Miet- be-
ziehungsweise Hypothekar-
zinsen, einer Kompensation
des Umsatzausfalls von Res-
taurants, Bars und Diskothe-
ken sowie einer Härtefallver-
ordnung.

Ab Freitag wird es nur noch
eine einzige Härtefallverord-
nung geben. Diese fasst die bis-
herigen Hilfen zusammen und
unterscheidet zwischen einem
ordentlichen und einem er-
leichterten Verfahren.

Kanton übernimmt Fixkosten
Staatsrat Olivier Curty (CVP)

stellte die Neuerungen am
Mittwoch vor. Das ordentliche
Verfahren des neuen Systems
für Härtefälle sei vorgesehen
für Betriebe, die in den vergan-
genen zwölf Monaten einen
Umsatzrückgang von mindes-
tens 40 Prozent erlitten haben.
Der Kanton übernehme einen
Teil der Fixkosten des jeweili-
gen Unternehmens im Verhält-
nis zum Umsatzrückgang. Zu
den Fixkosten gehören Löhne,
teilweise Vertretungs- und
Werbekosten sowie Betriebs-
kosten, wie Miete und Strom.

Die Hilfe sei gedeckelt auf 20
Prozent des durchschnittli-
chen Umsatzes der Jahre
2018/2019 beziehungsweise
750'000 Franken. In der bishe-
rigen Regelung habe die Ober-
grenze bei zehn. Prozent bezie-
hungsweise 500'000 Franken
gelegen. Die Gesuche im or-
dentlichen Verfahren können
bis am 30. September gestellt
werden.

Hilfe bis 1,5 Millionen Franken
Das erleichterte Verfahren

richte sich an Unternehmen,
die zwischen dem 1. November
2020 und dem 30. Juni 2021
während mindestens 40 Ka-
lendertagen behördlich ge-
schlossen waren. Der Kanton
übernehme für die Dauer der
Schliessung den Mietzins so-
wie einen Teil der Umsatzein-
busse. Bei Betrieben in der
Gastronomie werde die Um-
satzeinbusse zu 20 Prozent
übernommen, im Bereich
Sport, Unterhaltung und Erho-
lung seien es 15 Prozent, im
Detailhandel 7,5 Prozent und
in anderen Branchen zehn
Prozent.

Auch hier gelte eine Ober-
grenze von 20 Prozent des
durchschnittlichen Umsatzes
der Jahre 2018/2019 bezie-
hungsweise 750000 Franken.
Eine Erhöhung auf 1,5 Millio-
nen Franken sei möglich, wenn
sich der Eigentümer oder
Fremdkapitalgeber hälftig, al-
so mit 750 000 Franken, betei-
ligt. Die Frist für Gesuche im
erleichterten Verfahren ende
am 30. Juni.

Kontakte zu Unternehmen
Für die Wirtschaftshilfe gel-

te die Devise «Einfachheit und
Schnelligkeit», sagte Olivier
Curty. Deshalb erhalten Unter-

nehmen im erleichterten Ver-
fahren direkt eine Anzahlung
von 130 Prozent des Mietzin-
ses, um so rasch über flüssige
Mittel zu verfügen. Betriebe,
die bereits ein Gesuch für die
Massnahme zugunsten der
Galstrobranche oder für jene zu
den Miet- oder Hypothekarzin-
sen gestellt haben, sollen laut
Pascal Krattinger von der
Volkswirtschaftsdirektion ab-
warten. Sie müssen kein neues
Gesuch einreichen. Stattdes-
sen werde die Direktion mit ih-
nen Kontakt aufnehmen und
mitteilen, welche zusätzlichen
Dokumente benötigt werden.

Der Kanton werde die Gesu-
che der alten Härtefallhilfe, für
die bereits Beiträge berechnet
wurden, von sich aus über-
arbeiten. In den meisten Fällen
werden die ausgezahlten Be-
träge erhöht, so Pascal Krattin-
ger. Unternehmen, die bisher
noch keine Unterstützung be-
antragt haben und -sowohl für
das ordentliche wie auch das
erleichterte Verfahren infrage
kommen, sollen Letzteres wäh-
len. Denn im erleichterten Ver-
fahren benötige es weniger
Unterlagen.

Laut Staatsrat Georges Godel
(CVP) stehen für die Härtefall-
hilfe 54 Millionen Franken zur
Verfügung, gemeinsam finan-
ziert von Kanton und Bund.
Der genaue Verteilschlüssel
müsse noch auf Bundesebene
festgelegt werden. Eine Erhö-
hung auf 130 Millionen Fran-
ken sei möglich, wenn das Par-
lament in Bern den Plänen des
Bundesrats zustimmt und die
derzeit bereitgestellten 2,5 Mil-
liarden Franken auf 5 Milliar-
den anhebt.
Gesuche: www.promfr.ch/de/covid-19


